
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handbuch 
 

  

 

Erklärung gemäß § 6 Abs. 1 GSBG 
und 

Erklärung gemäß § 6 Abs. 2 GSBG 

 
 

 

 

Wenn im Handbuch ohne nähere Bezeichnung auf gesetzliche Bestimmungen verwiesen 

wird, so sind darunter die Bestimmungen des Gesundheits- und Sozialbereich-

Beihilfengesetzes (GSBG) idF BGBl I 2023/110 zu verstehen 
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1. Allgemein 

 

FinanzOnline wird um die Erklärung gemäß § 6 Abs. 1 GSBG und um die Erklärung gemäß § 

6 Abs. 2 GSBG (Übermittlung ist ab 2025 für 2024 möglich) im Dialogverfahren erweitert. 

 

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Eingabefeldern kann aus der Hilfefunktion, 

gekennzeichnet in den einzelnen Seiten durch das dem Symbol , entnommen werden. 

2. Erklärung gemäß § 6 Abs. 1 bzw. § 6 Abs. 2 GSBG  

 

Unter „Eingaben/Erklärungen“ ist die „Erklärung gem. § 6 Abs. 1 GSBG “ bzw. 

„Erklärung gemäß § 6 Abs. 2 GSBG“ auszuwählen. 

 

Im Ablauf und in der Eingabe ist kein Unterschied zwischen einer Monatserklärung und 

einer Jahreserklärung. Die Jahreserklärung für das Jahr 2024 ist erstmalig im Jahr 2025 

möglich. 

 

Die entsprechende Erklärung ist auszuwählen und mit dem Button ‚Weiter‘ erfolgt der 

Wechsel in Maske zur Erfassung des Zeitraums (Punkt 2.2) bzw. zur Anzeige der Auflistung 

der Erklärungen (Punkt 2.5). 
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2.1. Übersicht 

In dieser Maske erfolgt die Auswahl des Zeitraums, für den die Erklärung eingereicht 

werden soll. 

 

 

 

Gültigkeit der Erklärung 

Der Zeitraum für den die Erklärung eingebracht werden soll, ist auszuwählen. 

Mit „Weiter“ erfolgt der Wechsel in die Eingabeseiten der Erklärung. 
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2.2. Eingabeseite 
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2.2.1. Erläuterungen zur Eingabeseite 

IBAN des Beihilfenwerbers 

Beim erstmaligen Einstieg in die Maske ist die IBAN leer und muss bekanntgegeben 

werden. 

Bei jedem weiteren Einstieg ist die bekanntgegeben IBAN bereits vorausgefüllt und kann bei 

einer Änderung neuerlich bekanntgegeben werden. 

 

Symbol 

Mit dem Symbol kann der jeweilige Bereich zur Datenerfassung geöffnet werden. 

Exemplarische Darstellung: 

 

 

Buttons 

Zurück: Es erfolgt der Wechsel in die Vormaske 

Speichern: Die eingegebenen Daten werden gespeichet 

Prüfen: Die Erklärung wird gespeichert und es erfolgt der Wechsel in die Maske zum 

Einbringen 
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2.3. Zusammenfassung 

 

 

 

Buttons 

Zurück: Es erfolgt der Wechsel in die Vormaske 

Erklärung senden: Die Erklärung wird an die Finanzverwaltung übermittelt. 
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2.4. Erklärung nach dem Senden 

 

 

 

Buttons 

Zurück: Es erfolgt der Wechsel in die Vormaske 
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2.5. Auflistung aller Erklärungen gem. § 6 Abs. 1 und Abs. 2 

GSBG 

In diesem Teil der Maske erfolgt die Anzeige aller eingebrachten und gespeicherten 

Erklärungen gem. § 6 Abs. 1 und Abs. 2 GSBG .  

 

 

 

2.5.1. Erläuterung zur Liste 

 

Über den Link unter „Art der Erklärung“ kann die jeweilige Erklärung aufgerufen werden. 

Eingebrachte Erstanträge können ein mal berichtigt werden.  

Buttons: 

Berichtigen Es erfolgt der Wechsel in die Eingabeseite um eine Berichtigung vornehmen zu 

können 

Löschen: Gespeicherte Anträge können entfernt werden. 
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3. Bestehende Funktionen  

 

Die Erklärung § 6 Abs. 1 und Abs. 2 GSBG ist im Menüpunkt „Admin“ in den folgenden 

Funktionen integriert: 

 Postausgangsbuch  

 Benutzerverwaltung  

 Logdaten 

 


